
Gesetz  
über die  

"Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit" 

Änderung 29.11.2009 letzter BRD-Stand 31.08.2009 bzw. 20. Mai 1898 

§ 1 

Für diejenigen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche durch Reichsgesetz 
den Gerichten übertragen sind, gelten, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, die nachstehenden 
allgemeinen Vorschriften. Es gilt im gesamten Umfang dieses Gesetzes, § 15 und § 16 des 
Gerichtsverfassungsgesetz. 
§ 2 

Die Gerichte haben sich Rechtshilfe zu leisten. Die §§ 158 bis 169 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes finden Anwendung.  

 
§ 3 

(1) Soweit für die örtliche Zuständigkeit der Gerichte der Wohnsitz eines Beteiligten maßgebend 
ist, bestimmt sich für Deutsche, die das Recht der Exterritorialität genießen, sowie für Beamte 
des Reichs oder eines Bundesstaats, die im Ausland angestellt sind, der Wohnsitz nach den 
Vorschriften des § 15 ( § 45) der Zivilprozeßordnung. 

(2) Ist der für den Wohnsitz einer Militärperson maßgebende Garnisonsort in mehrere 
Gerichtsbezirke geteilt, so wird der als Wohnsitz geltende Bezirk von der 
Landesjustizverwaltung durch allgemeine Anordnung bestimmt. 

§ 4 

Unter mehreren zuständigen Gerichten gebührt demjenigen der Vorzug, welches zuerst in der 
Sache tätig geworden ist. 

§ 5 

(1) Besteht Streit oder Ungewißheit darüber, welches von mehreren Gerichten örtlich zuständig 
ist, so wird das zuständige Gericht durch das gemeinschaftliche obere Gericht und, falls dieses 
der Bundesgerichtshof ist, durch dasjenige Oberlandesgericht bestimmt, zu dessen Bezirk das 
zuerst mit der Sache befaßte Gericht gehört. Ist das zuständige Gericht in einem einzelnen Fall 
an der Ausübung des Richteramts rechtlich oder tatsächlich verhindert, so erfolgt die 
Bestimmung durch das ihm im Instanzenzug vorgeordnete Gericht. 

(2) Eine Anfechtung der Entscheidung findet nicht statt. 

§ 6 

(1) Ein Richter ist von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen: 

 1.  in Sachen, in denen er selbst beteiligt ist oder in denen er zu einem Beteiligten in dem 
Verhältnis eines Mitberechtigten oder Mitverpflichteten steht; 



2.  in Sachen seines Ehegatten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht; 
2a. in Sachen seines Lebenspartners, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht; 

 3.  in Sachen einer Person, mit der er in gerader Linie oder im zweiten Grad der Seitenlinie 
verwandt oder verschwägert ist oder war; 

 4.  in Sachen, in denen er als Vertreter eines Beteiligten bestellt oder als gesetzlicher 
Vertreter eines solchen aufzutreten berechtigt ist. 

(2) Ein Richter kann sich der Ausübung seines Amtes wegen Befangenheit enthalten. Die 
Ablehnung eines Richters bleibt ausgeschlossen. 

§ 7 

Gerichtliche Handlungen sind nicht aus dem Grund unwirksam, weil sie von einem örtlich 
unzuständigen Gericht oder von einem Richter vorgenommen sind, der von der Ausübung des 
Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen ist. 

§ 8 

Auf das gerichtliche Verfahren finden die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die 
Gerichtssprache, über die Sitzungspolizei und über die Beratung und Abstimmung entsprechende 
Anwendung, die Vorschriften über die Gerichtssprache mit den sich aus dem § 9 ergebenden 
Abweichungen. 

§ 9 

Der Zuziehung eines Dolmetschers bedarf es nicht, wenn der Richter der Sprache, in der sich die 
beteiligten Personen erklären, mächtig ist; die Beeidigung des Dolmetschers ist nicht 
erforderlich, wenn die beteiligten Personen darauf verzichten. Auf den Dolmetscher finden die 
Vorschriften des § 6 entsprechende Anwendung. 

§ 10 

Auf das gerichtliche Verfahren sind die Gerichtsferien ohne Einfluß. Die Bearbeitung von 
Vormundschaftssachen und die Nachlaßsachen kann während der Ferien unterbleiben, soweit 
das Bedürfnis einer Beschleunigung nicht vorhanden ist. 

§ 11 

Anträge und Erklärungen können zu Protokoll der Geschäftsstelle des zuständigen Gerichts oder 
der Geschäftsstelle eines Amtsgerichts erfolgen. 

§ 12 

Das Gericht hat von Amts wegen die zur Feststellung der Tatsachen erforderlichen Ermittlungen 
zu veranstalten und die geeignet erscheinenden Beweise aufzunehmen. 

§ 13 
 
Die Betheiligten können mit Beiständen erscheinen. Sie können sich, soweit nicht das Gericht 
das persönliche Erscheinen anordnet, auch durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Die 
Bevollmächtigten haben auf Anordnung des Gerichts oder auf Verlangen eines Betheiligten die 
Bevollmächtigung durch eine öffentlich beglaubigt Vollmacht nachzuweisen.   



§ 14 

Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über das Armenrecht sowie die Vorschriften der §§ 34 
bis 36 der Rechtsanwaltordnung finden entsprechend Anwendung. 

§ 15 

(1) Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über den Beweis durch Augenschein, über den 
Zeugenbeweis, über den Beweis durch Sachverständige und über das Verfahren bei der 
Abnahme von Eiden finden entsprechende Anwendung. Über die Beeidigung eines Zeugen oder 
Sachverständigen entscheidet jedoch, unbeschadet der §§ 393, 402 der Zivilprozeßordnung, das 
Ermessen des Gerichts. 

(2) Behufs der Glaubhaftmachung einer tatsächlichen Behauptung kann ein Beteiligter zur 
Versicherung an Eides Statt zugelassen werden. 

§ 16 

(1) Gerichtliche Verfügungen werden mit der Bekanntmachung an denjenigen, für welchen sie 
ihrem Inhalt nach bestimmt sind, wirksam. 

(2) Die Bekanntmachung erfolgt, wenn mit ihr der Lauf einer Frist beginnt, durch Zustellung 
nach den für die Zustellung von Amts wegen geltenden Vorschriften der Zivilprozeßordnung; 
durch die Landesjustizverwaltung kann jedoch für Zustellungen im Ausland eine einfachere Art 
der Zustellung angeordnet werden. In denjenigen Fällen, in welchen mit der Bekanntmachung 
nicht der Lauf einer Frist beginnt, soll in den Akten vermerkt werden, in welcher Weise, an 
welchem Ort und an welchem Tag die Bekanntmachung zur Ausführung gebracht ist; durch die 
Landesjustizverwaltung kann näher bestimmt werden, in welcher Weise in diesen Fällen die 
Bekanntmachung zur Ausführung gebracht werden soll. 

(3) Einem Anwesenden kann die Verfügung zu Protokoll bekanntgemacht werden. Auf 
Verlangen ist ihm eine Abschrift der Verfügung zu erteilen. 

§ 17 

(1) Für die Berechnung der Fristen gelten die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

(2) Fällt das Ende der Frist auf einen Sonntag, einen allgemeinen Feiertag oder einen Sonnabend, 
so endet die Frist mit dem Ablauf des nächsten Werktages. 

§ 18 

(1) Erachtet das Gericht eine von ihm erlassene Verfügung nachträglich für ungerechtfertigt, so 
ist es berechtigt, sie zu ändern; soweit eine Verfügung nur auf Antrag erlassen werden kann und 
der Antrag zurückgewiesen worden ist, darf die Änderung nur auf Antrag erfolgen. 

(2) Zu der Änderung einer Verfügung, die der sofortigen Beschwerde unterliegt, ist das Gericht 
nicht befugt. 

§ 19 

(1) Gegen die Verfügungen des Gerichts erster Instanz findet das Rechtsmittel der Beschwerde 
statt. 



(2) Über die Beschwerde entscheidet das Landgericht. 

§ 20 

(1) Die Beschwerde steht jedem zu, dessen Recht durch die Verfügung beeinträchtigt ist. 

(2) Soweit eine Verfügung nur auf Antrag erlassen werden kann und der Antrag zurückgewiesen 
worden ist, steht die Beschwerde nur dem Antragsteller zu. 

§ 21 

(1) Die Beschwerde kann bei dem Gericht, dessen Verfügung angefochten wird, oder bei dem 
Beschwerdegericht eingelegt werden. 

(2) Die Einlegung erfolgt durch Einreichung einer Beschwerdeschrift oder durch Erklärung zu 
Protokoll der Geschäftsstelle desjenigen Gerichts, dessen Verfügung angefochten wird, oder der 
Geschäftsstelle des Beschwerdegerichts.  
 
§ 22 

(1) Die sofortige Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen. Die Frist 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem die Verfügung dem Beschwerdeführer bekanntgemacht 
worden ist. 

(2) Einem Beschwerdeführer, der ohne sein Verschulden verhindert war, die Frist einzuhalten, ist 
auf Antrag von dem Beschwerdegericht die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu erteilen, 
wenn er die Beschwerde binnen zwei Wochen nach der Beseitigung des Hindernisses einlegt und 
die Tatsachen, welche die Wiedereinsetzung begründen, glaubhaft macht. Eine Versäumung der 
Frist, die in dem Verschulden eines Vertreters ihren Grund hat, wird als eine unverschuldete 
nicht angesehen. Gegen die Entscheidung über den Antrag findet die sofortige weitere 
Beschwerde statt. Nach dem Ablauf eines Jahres, von dem Ende der versäumten Frist an 
gerechnet, kann die Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden. 

§ 23 

Die Beschwerde kann auf neue Tatsachen und Beweise gestützt werden. 

§ 24 

(1) Die Beschwerde hat nur dann aufschiebende Wirkung, wenn sie gegen eine Verfügung 
gerichtet ist, durch die ein Ordnungs- oder Zwangsmittel festgesetzt wird. Bei der Anordnung 
von Zwangshaft (§ 33 Abs. 1) hat die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung. 

(2) Das Gericht, dessen Verfügung angefochten wird, kann anordnen, daß die Vollziehung 
auszusetzen ist. 

(3) Das Beschwerdegericht kann vor der Entscheidung eine einstweilige Anordnung erlassen; es 
kann insbesondere anordnen, daß die Vollziehung der angefochtenen Verfügung auszusetzen ist. 

§ 25 

Die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist mit Gründen zu versehen. 

 



§ 26 

Die Entscheidung des Beschwerdegerichts wird in den Fällen, in welchen die sofortige weitere 
Beschwerde stattfindet, erst mit der Rechtskraft wirksam. Das Beschwerdegericht kann jedoch 
die sofortige Wirksamkeit der Entscheidung anordnen. 

§ 27 

(1) Gegen die Entscheidung des Beschwerdegerichts ist das Rechtsmittel der weiteren 
Beschwerde zulässig, wenn die Entscheidung auf einer Verletzung des Rechts beruht. Die 
Vorschriften der §§ 546, 547, 559, 561 der Zivilprozeßordnung finden entsprechende 
Anwendung. 

(2) In den Fällen des § 20a Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 gilt Absatz 1 nur, wenn das Beschwerdegericht 
erstmals eine Entscheidung über den Kostenpunkt getroffen hat. 

§ 28 

(1) Über die weitere Beschwerde entscheidet das Oberlandesgericht. 

(2) Will das Oberlandesgericht bei der Auslegung einer reichsgesetzlichen Vorschrift, welche 
eine der im § 1 bezeichneten Angelegenheiten betrifft, von der auf weitere Beschwerde 
ergangenen Entscheidung eines anderen Oberlandesgerichts, falls aber über die Rechtsfrage 
bereits eine Entscheidung des Reichsgerichts [-BRD-Text- Bundesgerichtshofs] ergangen ist, 
von dieser abweichen, so hat es die weitere Beschwerde unter Begründung seiner 
Rechtsauffassung dem Reichsgericht [-BRD-Text- Bundesgerichtshof] vorzulegen. Der 
Beschluß über die Vorlegung ist dem Beschwerdeführer bekanntzumachen. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 entscheidet über die weitere Beschwerde das Reichsgerichts. 

§ 29 

(1) Die weitere Beschwerde kann bei dem Gericht erster Instanz, bei dem Landgericht oder bei 
dem Oberlandesgericht eingelegt werden. Erfolgt die Einlegung durch Einreichung einer 
Beschwerdeschrift, so muß diese von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Der Zuziehung 
eines Rechtsanwalts bedarf es nicht, wenn die Beschwerde von einer Behörde oder von einem 
Notar eingelegt wird, der in der Angelegenheit für den Beschwerdeführer einen Antrag bei dem 
Gericht erster Instanz gestellt hat. 

(2) Soweit eine Verfügung der sofortigen Beschwerde unterliegt, findet auch gegen die 
Entscheidung des Beschwerdegerichts die sofortige weitere Beschwerde statt. 

(3) Das Gericht erster Instanz und das Landgericht sind nicht befugt, der weiteren Beschwerde 
abzuhelfen. 

(4) Im übrigen finden die Vorschriften über die Beschwerde entsprechende Anwendung. 

 
§ 30 

(1) Die Entscheidungen über Beschwerden erfolgen bei den Landgerichten durch eine 
Zivilkammer, bei den Oberlandesgerichten und bei dem Reichsgericht durch einen Zivilsenat. Ist 
bei einem Landgericht eine Kammer für Handelssachen gebildet, so tritt für Handelssachen diese 



Kammer an die Stelle der Zivilkammer. Entscheidet über die Beschwerde die Zivilkammer des 
Landgerichts, findet § 526 der Zivilprozessordnung entsprechende Anwendung. 

(2) Die Vorschriften des § 137 des Gerichtsverfassungsgesetzes finden entsprechende 
Anwendung.  

Hinweis der Redaktion:  
Die in Abs. 2 in Bezug genommenen Vorschriften finden sich nun in §§ 132, 138 GVG. 
 
 
§ 31 
 
Zeugnisse über die Rechtskraft einer Verfügung sind von der Geschäftsstelle des Gerichts erster 
Instanz zu erteilen.  
 
 
§ 32 

Ist eine Verfügung, durch die jemand die Fähigkeit oder die Befugnis zur Vornahme eines 
Rechtsgeschäfts oder zur Entgegennahme einer Willenserklärung erlangt, ungerechtfertigt, so 
hat, sofern nicht die Verfügung wegen Mangels der sachlichen Zuständigkeit des Gerichts 
unwirksam ist, die Aufhebung der Verfügung auf die Wirksamkeit der inzwischen von ihm oder 
ihm gegenüber vorgenommenen Rechtsgeschäfte keinen Einfluß. 

 
§ 33 
 
Soll in den gesetzlich zugelassenen Fällen Jemand durch Ordnungsstrafen zur Befolgung einer 
gerichtlichen Anordnung angehalten werden, so muß der Festsetzung der Strafe eine Anordnung 
vorausgehen. Die einzelne Strafe darf den Betrag von dreihundert Mark nicht übersteigen.  
 
 
§ 34 

(1) Die Einsicht der Gerichtsakten kann jedem insoweit gestattet werden, als er ein berechtigtes 
Interesse glaubhaft macht. Das gleiche gilt von der Erteilung einer Abschrift; die Abschrift ist 
auf Verlangen von der Geschäftsstelle zu beglaubigen. 

 


